
 

 

Internationale Adoption durch Dritte 
 
Kind ist unbekannt und kommt aus einem Staat, in dem das Haager Adoptionsübereinkommen nicht in 
Kraft ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die künftigen Adoptiveltern (Ae) möchten ein ihnen unbekanntes Kind aus einem anderen 
Land als der Schweiz, in dem das Haager Adoptionsübereinkommen nicht in Kraft ist, zwecks 

Adoption aufnehmen. 

Ae absolvieren bei PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz den Vorbereitungskurs für 
adoptionswillige Paare. 

Die künftigen Ae schicken dem Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS) eine Kopie  
der Kursbestätigung zu. Auf Wunsch kann im AGS ein im Anschluss ein Infogespräch durchgeführt werden. 

.  

Das Amt für Gesellschaft und Soziales schickt den künftigen Ae  
die Gesuchsunterlagen. 

Die künftigen Ae reichen beim AGS die Gesuchsunterlagen ein. 

Das AGS prüft die Gesuchsunterlagen. 

Das AGS tritt auf das Gesuch ein. Das AGS tritt auf das Gesuch nicht ein. 

Rechtsmittel:  
Beschwerde innert 10 Tagen 

Das AGS gibt dem Sozialgutachter den Auftrag, sich mit den Ae für die  
Sozialberichterstattung in Verbindung zu setzen.  

 Die Ae erhalten eine Kopie des Antrages zur Erstellung des Sozialberichtes. 

Sozialgutachter führt eine Sozialabklärung durch und erstellt den Sozialbericht über die 
künftigen Ae. Den Sozialbericht wird den Ae und dem AGS zugstellt. 

Das AGS erteilt die Eignungsbeschei-
nigung (EB) zur Aufnahme eines Kin-

des zwecks späterer Adoption und 
informiert die involvierten Stellen 
(abklärende Fachperson, Vermitt-

lungsstelle). 

Das AGS verweigert die Eignungsbe-
scheinigung zur Aufnahme eines Kin-

des zwecks späterer Adoption und 
informiert die involvierten Stellen 

(KESB, abklärende Fachperson, Ver-
mittlungsstelle). 

Rechtsmittel: Beschwerde innert  
10 Tagen 

Die künftigen Ae und/oder eine Vermittlungsstelle stellen ein Elterndossier zusammen.  

Die Zentralbehörde des Herkunftslandes sucht mit Hilfe des Elterndossiers im Ausland ein für 
die Adoption bestimmtes Kind, das zu den Antragstellenden passt und das sich bei ihnen 

aller Voraussicht nach wohl fühlen wird.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die künftigen Ae geben ein erstes Einverständnis zum Kindervorschlag (schriftlich ans AGS) 
und reisen in das Herkunftsland, um das Kind kennen zu lernen. 

Die künftigen Ae bestätigen der Vermittlungsstelle ihren Wunsch, das ihnen zugeteilte Kind 
aufnehmen zu wollen. 

Die zuständige Stelle im Kinderherkunftsland entscheidet darüber, ob das Kind den zukünf-
tigen Ae zur Pflege und späteren Adoption in der Schweiz anvertraut wird.  

Gerichtsverfahren findet im Kinderherkunftsland statt. 

Die künftigen Ae, ihre Vermittlungsstelle oder die schweizerische Botschaft stellen die nach 
Vorgaben des AGS einzureichenden Unterlagen über das Kind zusammen (Kinderdossier) 

und reichen es dem AGS ein. 

Das AGS erteilt die “Bewilligung zur 
Aufnahme des Kindes zwecks Adop-

tion“. 

Das AGS verweigert die “Bewilligung 
zur Aufnahme eines Kindes zwecks 

Adoption“. 

Rechtsmittel: Beschwerde innert 10 
Tagen 

Das AGS informiert die involvierten Stellen (KESB, Migrationsamt, Vermittlungsstelle, Amt 
für Gemeinden) über die Bewilligungserteilung. 

Das Migrationsamt erteilt eine “Zusicherung“ der Aufenthaltsbewilligung und ermächtigt 
die zuständige Schweizer Vertretung im Herkunftsland das Visum auszustellen. 

Das Kind reist in Begleitung seiner künftigen Ae in die Schweiz ein. 

Die künftigen Ae teilen der Einwohnerkontrolle des Wohnkantons und dem AGS die Einreise 
des Kindes innert 10 Tagen mit und beantragen die Ausstellung des Ausländerausweises. 

Die KESB errichtet für die Dauer der wenigstens jährigen Pflegezeit eine Vormundschaft  
für das Kind. 

Nach mindestens einem Jahr Pflegezeit beantragen die künftigen Ae beim Amt für Gemein-
den, Zivilstand und Bürgerrecht, die Adoption des Kindes. Der Vormund des Kindes unter-
stützt sie dabei. Namentlich ersucht sie/er die KESB, welche die vormundschaftliche Mass-

nahme beschlossen hat, um die Zustimmung zur Adoption. 

Warten auf einen Kindervorschlag. Frist der EB beachten. Kindervorschlag kann auch aus-
bleiben!  

Vermittlungsstelle leitet den Kindervorschlag ans AGS weiter. Das AGS überprüft Kindervor-
schlag auf Übereinstimmung mit dem Kinderprofil. 

Das AGEM prüft das Gesuch und stellt 
bei einem positiven Entscheid die Ver-

fügung über die Adoption aus. 

Die Ae beantragen beim Zivilstandes-
amt des Heimatortes einen aktuellen 
Familienausweis und stellen diesen 

dem AGS zu. 



 
 

 
Infos für AGS 
 
Ae besitzen Staatsbürgerschaft des Kinderherkunftslandes: 
Keine Verfahrensänderung beim AGS. In Abklärung ob beim AGEM die Adoption nach IPRG an-
erkannt werden kann. 


